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Verdrangte FrmMu
Lur rage vVon Bettelverboten IM Offentlichen auUum

Seit der zunehmenden Urbanisierung
in der Neuzeit ist Betteln eın sozlal-

politisches Problem Verbotsgesetze
Offnen oft der Willkür die Tur. Gefragt ist SChen uUund die Malnahmen, die sich Je nach de

nebDbDen 1re Hilfeleistung auch ren Stellung In der jeweiligen (‚esellscha araus

ergeben. BIiSs INS späte Mittelalter hatten etteln:der kirchliche Einsatz füur die geringsten
Brüder und Schwestern SOWIE für eine de enschen 1Inren 1xen atz IN der Gesell

SC und er  en zudem e1ine wichtige Funk-:
gerechtere Gesellschaft.

t1on Arme enschen galten als Stellvertreter
Christi und ermöglichten als Almosenempfänger
den enschen dus höheren gesellschaftlichen

ele Länder und ommunen tfeffen De Schichten 1Nrer CNArisüichen Verpflichtung nach-
timmte Malsnahmen, dem » Problem zukommen und sich adurch einen für S1e nach

Betteln« begegnen 1eSse Maßnahmen He dem 1od WIrksam werdenden y»Schatz 1M Him:
stehen In der egenwart VOT allem In Bettelver- Mel« anzulegen. Der Anspruch auıf WUurde
otfen unterschiedlicher 1ese werden 1M enerell anerkannt, weder die Spenderinnen und
Folgenden KUurz In e1inen historischen Überblick Spender noch die Obrigkeiten stellten jener
eingeordnet Uund dann e1ner 1Uschen Betrach: Zeit die Bedürftigkeit hettelnder enschen 1n

Lung unterzogen. Daran anschließen: werden rage DERN Almosen WUurde neben se1INer religiö-
einige mpulse eıinen dus CNrıislicher 1C SEl un  10N Zzudem als Ausgleich der UNgZE-
verantwortbaren mgang mMI1t bettelnden Men: echten Verteilung des Privateigentums verstan-

Schen gegeben. ' den
Im Spätmittelalter jedoch verändert sich die

Haltung gegenüber Hettelnden Menschen
TasSsUsC Die (Gründe dafür liegen 1M TeGeschichtlicher Überblick
chen der Standischen Gesellschaftsordnung, In

etteln 1st e1N uraltes hänomen Men: der tarken unahme der Anzahl hettelnder
SCHhen nat S In allen (G‚esellschaften allen EDO MenschencPestepidemien und jege, der
chen egeben. Auch die Art und e1se des Beft- steigenden Mobilität der Armen und der ZzunenN-
eIns nhat sich IM Lauf der (‚eschichte kaum VeT- menden Bedeutung VOIN el [)ie oroße
andert Was Ssich aber verändert hat, ist die zanl hettelnder enschen und die Neue Wich:
gesellschaftliche VOIN bettelnden Men: elVON ZUE olge, dass die Beftt:
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ler In ZWe] Iypen aufgeteilt werden erstens d[- Armenversorgung1g ES oMmM Bett
beitsunfähige, würdige Bettler, die hre missliche lerjagden und Bettelschüben Alle bettelnden
Lage MNIC selbst verschulde aben und In der Je Menschen In e1inem bestimmten (Gebiet werden
weiligen einheimisch Sind /Zweitens aule, oroßem Aufwand eingefangen und eren

und adurch unwürdige Bettler, die ent Heimatgemeinden jestgestellt, danach werden
weder etrügen oder hre Situation MC S1e In 1ese abgeschoben.

Zur Linderung der Armut 1ese Maß
»Aufrechterhaltung nahmen NIC Del, 1M Gegenteil: Das roblem

verschar sich die steigende Lebensunsi-dergesellschaftlichen rdnung C
cherheit der armnen Bevölkerung.enSINd

inren Lebenswande selbst aben die diskreditierenden und kriminalisierenden Be:
Unterstützung wird 1UT noch der ersten Gruppe gründungen für die strengen Maßnahmen der
gewährt, bettelnden Menschen, die der zweıiten Neuzeit. Bettelnden Menschen werden N1IC
Gruppe zugerechnet werden, wird mMit repressIi- 1Ur alle möglichen Verbrechen zugeiraut, SONMN-

ven Malßnahmen begegnet
1ese Maßnahmen zielen weniger auf e1ine »Bettlerjagden un Bettelschübe K AaVerbesserung der Lebensumstände bettelnder

Menschen, Oondern vielmehr auf die Aufrecht: dern S1Ee UTC ihren sündhaften Lebens
erhaltung der gesellschaftlichen Ordnung, die wandel auch die Verantwortung TÜr (ottesstra-
UTre die oroße /ahl der Müßiggänger gefä  e ien WI1e Überflutungen, eDen Oder euchen
schien Sofern bettelnde Menschen arbeitsfähig ]gemeine Bettelverbote gelten DIS 1Ns 20
Waren, wurden S1e In Armenhäusern ZUIT:el Jahrhundert, das etteln z.B 1M Wien der
ZW)erollten UMETZOZEN werden, 1920er und 1 930er Jahre e1Nn oroßes roblem dar:

stellt etteln 1Sst ZWäaT verboten und wird
U tatsachlic. bedürftige Bettler INn jede alt, doch WITd jeder Fall Indivi-

wurden Genehmigungen duell behandelt und neben Strafmaßnahmen In
sehr vielen Fällen auch die Fürsorge eingeschaltet.ausgestellt. C
Jatsächliche Bedürftigkeit und beitsunfähigkeit

Ortsiremde ettler wurden ausgewlesen. FÜr Üührten In diesen Verfahren eshalb milden
tatsächlic edürftüige Bettler wurden teilweise Strafen der Zeit des Nationalsozialismus VeT-

Genehmigungen (SO Bettelzeichen] sScChärft sich die Lage für Dettelnde Menschen, da
ausgestellt, die das etteln In e1iner erlaub die In den bestehenden (Gesetzen vorgesehene
ten Zwangsarbeit wieder vermenr als Strafe für

(‚elÖöst werden konnten die ObDbleme mMIt »Schmarotzer« eingesetzt wird
bettelnden Menschen 1ese Malnahmen Die nach dem /weiten eltkrieg enistan:
freilich NIC.  ‘9 das Betteln Dleibt HIS 1INS 20 Jahr- enen Wohlfahrtsstaate Sscheinen e1ine Proble:
hundert e1Nn roblem für die Ubrigkeiten, ODWO mit bettelnden Menschen kennen, WEeS-

eS vlele unterschiedliche Lösungsversuche oibt IM Zuge der Strafrechtsreformen der 1970er
SO werden 1M Jahrhundert Deispielsweise Jahre in Österreich und Deutschland die en
gemeine Bettelverbote eingeführt, gleichzeitig Betteleibestimmungen dus dem Jahrhundert
SInd In jener Zeit die eimatgemeinden TÜr die ersatzlos gestrichen werden
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Doch sp1It den 1990er ahren werden Det- iItremder Not.2 Ein eispiel: Sie en hre Geld
telnde enschen wleder e1inem ema [Ür OTSe verloren, stehen allein ahnhof und

Trauchen ZWe] Euro für die nach ausePolitik Uund ehorden In Österreich, Deutsch:
and und der chweiz werden wleder vermenr Wenn Sie einige andere Fahrgäste diesen Be
Bettelverbote diskutiert und eingeführt, WODEeIN rag bitten, dann werden Sie sehr chnell nach
sich die Regelungen egional sehr STar er-
Sschelden können Tem Regelungsinhalt nach » Soll verboten sein,
können sS1e prinzipie In ZWe1 Gruppen eTl- andere 1 bitten? d
teilt werden erstens allgemeine Oder generelle
Bettelverbote, welche jede Fkorm des eitelns ause Iahren können Salzburger ahnhof
verbieten; ZwWweltens Bettelverbote, welche jedoch könnten Sie nach dem dort Itigen Lan:
11UT estimmtTte Formen des etitelns altfe desgesetz etitele]l angezeigt werden SO
stellen Sie N1IC aussenen WI1e e1N Bettler, WIird

NnenNn das aber kaum passieren.
Zweitens: Ja etteln 1st 21N Grundrec

|)ie Europäische Menschenrechtskonvention S1-Ist Betteln eın Grundrecht?
er In den Schutz des Privat- Uund Fa:
milienlebens Darıin inkludiert 1St das eC aufAllgemeine Bettelverbote gelten INn Österreich

beispielsweise In den Bundesländern 1rol und die e1e Gestaltung der Lebensführung, WEN He
Salzburg:; ın Wien Uund T7 werden S1e VON Sei deutet, se1in eDen nach den eigenen Vorstellun:
ten der OÖsterreichischen Volkspartei (OVP), der gEeN ren können, ohne dass der Staat den
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und des nNdividuellen Entscheidungsprozess beeinflusst.
ündnis ukunft Österreich (BZO) immer WI1e- Teil dieser elen Gestaltung der Lebensführung
der gefordert. Sie verbieten jede die Öffent-
IC  el gerichtete (‚eld oder eldwer- » Eingriff In die freie Gestaltung

Gegenstände; hei strenger Auslegung also der Lebensführung C
auch das ekannte ySchnorren« e1Ne /iga

oder annlıche kleine Hilfestellungen. Aus 1ST auch das( den Lebensunterhalt für sich
ethischer und rechtlicher Perspektive SINd 1eSse und se1nNe Angehörigen verdienen dürien
Verbote aber höchst problematisch. Soll 05 VeT- Fin Eingriff In die e1e Gestaltung der Lebens
boten se1ln, andere Hitten? Ist Betteln führung ist natürlich möglich, 111USS aber Urc
NIC e1N (Gsrundrec legitime 1ele gerechtfertigt werden Diese 1ele

Erstens: eın ES SOl N1IC verDbDoten sein, Sind die NaUonNale und öffentliche Sicherheit, das
andere bitten, WEeNnNn sich In wirtschaftliche Wohl e1Nes Landes, die Aufrecht:
e1Nner Notlage einde Niemand kann dUus- erhaltung der Ordnung, die Verhütung VONN

schließen, HT widrige Mstande in die 1LUa: Straftaten, der der (sesundheit Uund der
0N geraten, SpONTan auf die anderer all- OTa und der Schutz der Kechte und Freiheiten
gewlesen se1in, weshalb auch niemand wollen anderer.
kKann, dass 1ese Bitte verboien 1ST. [a erdien e1Ne Person 1Nren L ehbensunterhalt
rauf verwelst auch das VON Immanuel Kant Test- oder e1ınen Teil avon) mMIt Betteln, dann 1St

gehaltene Verbot der Gleichgültigkeit gegenüber agen, D s1e ure 1ese Jätigkeit e1Nes dieser
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Rechtsgüter verletzt und S Inr eshalb verbDoten Kontext e1ne Handlung beschrieben WIrd, die die
werden dari oder NIC. Die Antwort lautet eın körperliche Unversehrtheit e1iner Person gefähr-
In der Diskussion Bettelverbote geht 6S Mels det Oder e1Ne Vorstufe dazıl darstellt.> Solche

die öffentliche Sicherheit und die Offentliche Handlungen und 1mM Kontext des Bettelns aulf-
Ordnung Der Verwaltungsgerichtshof en Teiende Beleidigungen Oder Nötigungen SINd
Württemberg erklärt 998 das allgemeine Bet- sSe1INer Ansicht nach 1M eC ausreichen!
telverbot In Stuttgart miıt der Begründung für Wozu dann e1N Verbot aggressiven Bet:
nichtig, dass etteln Nicht SCAhOoN enere. e1Ne telns? Hecker Detont, dass MIt diesen Regelun
Störung der öffentlichen Sicherheit oder (Ird BeEN Verhaltensweisen erfasst werden, die ZWaT

NUuNg arlstellt|«*. Damit die notwendige
Rechtfertigung, die für den Erlass e1Nes )) zwar für PassantiInnen eine
meılınen Bettelverbotes nöug wäre, WOoMmM1 diese Belästigung, a2ber Sich Jriedfertig C
Verbote mıit tike]l der kuropäischen Men:
schenrechtskonvention NIC vereinbar SInd TÜr PassantInnen e1nNne Belästigung darstellen,

aber Sich [riediertig Sind azu ehören: die
aute, körpernahe sprache, unaufgefordertes

Aggressives Betteln Nachgehen, gelegentliche Berührungen oder die
Behinderung anderer Personen Solche er

kine zwelte Variante aktueller gesetzlicher Re tenswelsen tellen se1liner Ansicht Nnach e1ne Ver:
elungen tellen Verbote dar, die NUur bestimmte ung der Rechtsgüter VON PassantInnen und
Formen des Bettelns verbieten Verboten WEeT- SOM e1ıne Störung der i1chen UOrdnung
den Deispielsweise aggressives Oder organisiertes oder Sicherheit dar.
Betteln, SOWI1E etteln mit/von Kindern Wenn e1nNne Verbot aggressiven Bettelns aber
weltesten verbreitetur wonl das Verbot )dY- solche Verhaltensweisen erTasst, dann sich
gressiven Bettelns« sein, welches In Österreich daraus folgendes roblem Was 1Im Verbot mit de-
und Deutschlan häufig debattiert und Hel: OTEeSSIV gemeint ISt, widerspricht dem allgemei-
spielsweise In Wien Oder na eingeführt wurde nen und Juristischen Sprachgebrauch, weshalb
(Obwohl S auf den ersten Blick egitim Se1IN TÜr potentiell Betroffene nicht e1inseNDar ISt, Was

verboten 1St. Fkin Verbot aggressiven Bettelns WI1-
derspricht SOM dem Bestimmtheitsgebot des» Im Strafrecht ausreichend geregelt (
Verfassungsrechts und irg C den breiten

scheint, agoressiIves Betteln ZU verbieten und Pas Interpretationsspielraum die Gefahr, dass 0S dazu
santen VOT Belästigungen schützen, SINd bei verwende wird, willkürlich eingesetzt WeTr

gEeENAUETEM Hinsehen aber auch 1ese Regelun den, einahe jede FOrm des etitelns VeEeT-

bletengCcNn problematisch.
Der eutsche Jurist olfgang Hecker sS1e eispiel einer Strafverfügung dus Wien

sowohl In der grenzung Z  3 Strafrecht als WITrd die beschriebene Problematik eutlich »Sie
auch In der unzureichenden Bestimmtheit Sol: | e1Inem OÖffentlichen (Ort 1n all-
cher Regelungen TOobleme ETr Detont, dass mit dringlicher und aggressiver Weise ndem S1E
dem Wort yaggressSIV« SOWONI 1M allgemeinen oden SiNd, hre anı immer WIeder
Sprachgebrauch als auch 1M strairechtlichen VOT die vorbeigehenden Passanten jielten Uund
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1ese auch ansprachen, welche deshalb immer Zwei Argumente SiNnd dieser Art VONer
wieder ausweichen Mussten und der Ver ten entgegenzuhalten. Zum einen ist völlig
kehrsfluss der Passanten erheblich behindert klar, Was mit yorganisiert« eigentlich gemeinnt Ist:
wurde), indem S1e Passanten auf das oröbste e1ıne Vereinbarung, eine Familie, e1nNe hierarchi:-
pÖöbelten Uund (‚eld oder geldwerte egen sche truktur? Der ICauf den Vollzug In Wien,
stände anbettelten, gebettelt.«© Betteln »als Beteiligter einer organisierten

Die Beschreibung der aggressiven Handlung TUPDE« |Wiener Landessicherheitsgesetz) VeT-
enthält die oben erwähnten iriedlichen er Otfen ISt, zeigt, dass die unklare Formulierung
tenswelisen sprache, Behinderung des Ver: der Regelung der Willkür die uren Um
kehrsflusses (die Anzeige erfolgte auf e1ıner Drei- den Jatbestand des organisierten Bettelns ET -
ten kinkaufsstraße 1n der Fußgängerzone, die {üllen, genugt CS In Wien, dass dreil Dettelnde
bettelnde Person saß Straßenrand) SOWI1E Menschen zueinander In Sie  ONTta stehen
en sitzen, die an vorhalten und oDes Nach e1inem Einspruch e1Ne solche nter
Anpöbeln. Letzteres gehört sofern e e1Nne Be pretation des (Jesetzes betont die Polizei, dass
leidigung darstellt In den ereich des Da
rechts Die anderen Verhaltensweisen können » asSs rel bettelnde Menschen
keinesfalls als aggressiV oder Sal strafwürdig zueinander In Sichtkontakt stehen C
esehen werden Zu erwannen 1St aulßßerdem,
dass 1ese Verhaltensweisen ansonsten durchaus ZUT rfüllung des Tatbestandes kein krimineller
toleriert werden Personen, die 1M OÖffentlichen Hintergrund eriorderlich se1l Wie aber kann e1Ne
aum [Ür NGOs Spenden Ooder Mitglied- erlauDbte Handlung NUur dadurch, dass sS1e VON drei
chaiften werben, zeigen oft asse1lDe »lästige«, zueinander ın SIC  ONla stehenden Personen
aber Iriediertige er  en WIe yagoreSSIVE« Bett: ausgeführt wird, e1nNner Verwaltungsübertre-
ler körpernahe Ansprachen, sich kurz In den Lung werden? Mit der Intention, VOT kriminellen
Weg stellen, die an: entgegenstrecken, e1N Bettlerbanden schützen, hat e1nNne solche
UuC hinterher gehen IC terpretation der Regelung schr wenig un

Andererseits stellt sich die Trage, wWwI1e eın
Verbot organisierten Bettelns Dettelnde Men
Sschen VOT Ausbeutung chützen kann, WeNnNn UTOrganisiertes Betteln
diejenigen estraft werden, die Detteln, also die

Als zweltes problematisches eispie. dUus dem Be potentiell Ausgebeuteten. Wenn eS Banden oibt,
Freic verbotener Formen des Bettelns MUSS das die MenschenZetteln zwingen und S1e dUuS$-

Verbot des organisierten Bettelns genannt WEeTI- Deuten, dann sollen die Drahtzieher Hestraft WEeT-

den 1ese VON Verbot verfolgt laut e  el
tenden Begründungen ZWe] 1ele brstens soll z€ Regelungen schießen ber
die Bevölkerung VOT betrügerischen etiuerban: ihre angegebenen Zele Ainaus. C
den (meist dUus dem ()sten uropas esC  u
werden, zweltens soll das Verbot die bettelnden den, das stevöllig aulber rage Die Straftat liegt
Menschen selbst VOT Ausbeutung chützen SO dann erdings N1IC In der Tätigkeit, der JE
Ööblich dieses Anliegen INgLT, wenig taugen mand SCZWUNZEN WIrd, ondern 1M wang und
die Verbote, $ erreichen den angewendeten Mitteln Wenn

414 Ferdinand Koller Verdrängte TMU: 40



wird, dass eS Dettelnde Menschen X1Dt, die den Menschen andert, kann eTr doch e1Ne wich:
pfier VON Menschenhandel und Ausbeutung tige und egitime Form der Unterstützung
sind, dann 1st CS SCANON e1n tarkes UC der Kom darstellen Nac  eit 1st NIC das einzige
m  ol  9 diese Dfer dem Vorwand Kriterium, welches ZUT Bewertung e1ner Hilfe
ihres chutzes noch VON der olizei Destrafen leistung heranzuziehen 1St. Ebenso WIC. 1St S,
lassen den sprüchen der Dringlichkeit und der Pro

Zusammenfassend kann festgestellt werden, fessionalität der enügen Benötigt Je
dass s sich wohl beim Verbot aggressiven als mand en Geld, elementare Bedürrf-
auch beim Verbot organisierten Bettelns Re
gelungen handelt, die rechtlich problematisch »Almosen SInd NIC:
SINd und einen welten Interpretationsrahmen die Lösung des Problems K
haben, dass e willkürlichen enkommen
kann Die Kegelungen schießen über hre dl gE- NISsSe WIe Nahrung, VWohnung, Kleidung, edi
ebenen 1ele hinaus DZW. können 1eSse UrcC kamente eicC ezanlen können, dann kann
die Strafen NIC erreichen 1elmenr können S1Ee die e1Ner Passantin einen Werti-
als Instrumente angesehen werden, mMit enen vollen Beitrag dazu eisten (vor allem dann, Ea
der Offentliche aum Desonders 1NKauis WEeNN die edürftige Person keinen /Zugang
straßen und touristische Attraktionen VOT 1äs: professioneller hat, WIe dies beim TOLSTEe1
ügen, geschäftsschädigenden ettlern gesäubert bettelnder Menschen In Österreich der Fall ist)
werden kann Viel mehr als e1ine spontane Spende können

Für die bettelnden Menschen aben die Passanten ZUE nachhaltigen Verbesserung der Le
Strafen teilweise dramatische Folgen. Da S1e die benssituation Dettelnder Menschen aber auch
Strafen in Wien Mels /0€)] NIC ezanlen kön NIC eitragen, da e1ne nachhaltige Unterstüt-
NEN, mMmussen S1e s1e 1M Gefängnis aDs1itzen ZUNeg Ja In jedem Fall auch professionell Se1INn SOl
Kommen e1N Ddal Strafen9kann der »Almosen« dürfen daher als e1Ne berechtigte
Aufenthalt 1M Gefängnis mehrere Wochen dau Form der Hilfeleistung angesehen werden, die
ern SO geschehen 1M Fall e1ner rumanıschen VOIN edem verlangt und geleistet werden kann
FTrau, die 1M Herbst 2007 19 Strafen ekam ıda 1eSe Form dari aber keinesfalls als LÖSUNg des
VON vIier innerhalb VON drel Stunden und dafür TODlems angesehen werden Die nachhaltige
SeCNSs ochen 1INs Gefängnis musste./ Verbesserung der Lebenssituation [1N1USS e1n wich:

Uges /iel kirchlicher und staatlicher UOrganisa-
tionen seln, welche dafür professionelle Nniter:

Spenden bettelnde stützung anbiletien ollten

Menschen?

Die Tage, OD yAlmosen« ettel enschen egen dıe Verdrängunggespendet werden sollen, ist umstritten und wird
oft verneint, weil e1Ne Geldspende allein e1ine » Was Inr Tür einen meılner geringsten Brüder C
C  ge Hilfeleistung für die bettelnde Person Lan nabt, das habt Inr MIr getan.« 25,40 In
darstelle (OQbwohl @S richtig ISt, dass e1n Furo der Weltgerichtsszene des Matthäusevangeliums
langfristig Nichts der Situation e1nNes etteln: identifziert sich esus mMIt den Armsten der e
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sellschaft und MacC die Art und Weise, WI1e Für die Kirchen aber iDt PS e1ıne Ausreden, Ssich
enschen mMit diesen »Geringsten« umgehen, dieser Menschen NIC anzunehmen
ZUu entscheidenden Kriterium TÜr den Frhalt Auf regionaler ene ist kirchliches Enga
des ewigen Lebens ollen WIT diesem Anspruch gement die kEinführung VOIN Bettel
erecht werden, dann dürifen WIT N1IC akzep verboten DZW. Tür die Abschaffung der en
Jjeren, dass In uNseTeTr (Gesellschaft die Gerings ebenso gefragt WIe die nNtwicklung humaner
tien diskreditiert, estraft und verdrängt werden ternativen, mMit enen dem Phänomen etteln

Die vorrangige ption für die Armen MacC begegnet werden kann Ein leilder seltenes Bei
die Auswirkungen auf die Schwächsten der Ge
sellschaft Z  3 entscheidenden Kriterium die » keine Ausreden, Sich dieser
thische Bewertung politischen und wirtschaft- Menschen NIC. anzunehmen. <
lichen andelns Die Kirchen In {entli
chen Debatten INn sehr vielen Fällen die Seite nie [ür e1nNne solche Alternative stellt das Enga

gement der Vinzenzgemeinschaft Graz-Eggen-
Derg dar, welche bettelnde Menschen dUus der)»Auswirkungen

auf die Schwächsten als OWakel SOWON| INn Taz mit dem Notwendigs-
entscheidendes Kriterium C ten versorgl, als auch mMIt e1Inem Projekt INn e1Ner

slowakischen alternative inkommens-
der Schwachen und iIze sich TÜr mehr SOZ1a- möglichkeiten geschaffen hat.
le Gerechti  en e1n Beim ema etteln aller: Die Ursachen für die Armut, die die Men
INg pielen die Kirchen SOWohl| INn der direkten schen auf uUuNnseTe enzwingt, dort Det:
Unterstützung bettelnder Menschen als auch In teln, können auf regionaler ene aber NIC De
der Oft hitzigen öffentlichen Debhatte das Beft: seitigt werden ‚ebenso wen1g WIEe Landesgesetze
teln 11UT selten e1Ne Die oben Deschriebe Uund Gemeindeverordnungen das etteln Ver

HE: unmenschlichen Maßnahmen, die Armut drängen können). Wie bereits mMenNriacCc er

dUus$s dem IC der Passanten verdrängen anstatt wähnt, kommen die melisten bettelnden Men
S1e indern, machen e1n mutiges kinschreiten Schen In Mitteleuropa dus dem Ausland, die
aber eriorderlich melisten dUus den OstWlıchen EU-Ländern Rumäni:-

Die oravierenden i1schen Uund jJuristischen e Bulgarien Oder der lowakei Solange Ps In
robleme, die mit Bettelverboten er VeT- der kuropäischen N1o0N Menschen oiDt, die WI1e
Dunden sind, mMussen In den i1chen eba e1N oroßer Teil der Roma welt der MUTS
ten VOIN kirchlicher Seite Z A0 Sprache gebrac BTCHZE eben, werden 1ese hre Reisefreiheit
werden Bettelnde Menschen (besonders jene Z  9 sich IM eichen Westen e1ınen leil in
dus dem Ausland SINd jJuristisch völlig WenNrlose CS Lebensunterhaltes verdienen Sie welsen
ersonen,; für die sich niemand STar. MaC uUund die wohlhabenden -Bürger darauf nhin, dass
die OTt keinen NSPrUC auf Sozialleistungen die europäische (‚esellscha auch Verlierer hat,
Oder die Betreuung In ilfseinrichtungen haben, die VON Wohlstand und Fortschritt NIC profl
weshalb S1E ZUT Verbesserung 1Nrer Lage esSON- jeren, we!ll S1E dUus$s der (Gesellscha ausgeschlos-
ders auf Unterstützung angewlesen Sind er SET1 Sind 1T hre en Z au gestellte
und omMmMuUnen MuUssen S1e MIC umntersiützen: Armut halten S1e dem ohlstan den Spiegel VOT

da 6S sich ogrölßtenteils Ausländer handelt und zeigen die Schattenseiten auf gerade des:
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halb ur hre Anwesenheit nitzige Diskus: talten erden 1ese Menschen aber dUus den
sionen IN Medien Uund Sitzungssälen ausliosen Innenstädten verdrängt, edeute dies e1Ne He

enkliche Realitätsverweigerung, die dus ChNrist:

» bedenkliche licher 1C NIC ve1St.
Realitätsverweigerung C

Doch 1ese mangelnde Ozlale Gerechti  el 1Sst Ferdinand Koller, Mag. theol., 1st Doktoratsstudent und
e1ne europäische ealta Bettelnde Menschen Religionslehrer und gagle sich In der BettelLobby

Wien für eine Verbesserung der l1tuation Dettelnder Men:MuUssen als Herausforderung angesehen werden, schen.
die europäische Gesellschaft gerechter gC

Der Artıkel asıert größtenteils auTt Bettelverbot In Stuttgart für erboten des Alkoholkonsums und
Tolgender Diplomarbeit: Ferdinand nıchtIqg«. Presseerklärung des Ver- des Aufenthalts Im Ööffentlichen
Koller, etteln In Österreich. Fine waltu ngsgerichtshofs aden- aum (Heft 38 el Materialien
Untersuchung AUS theologisch- Württemberg Vo  3 24 Juli 998, ZUr Wohnungslosenhilfe), Bielefeld,

998ethischer Perspektive, Wıen, 7009 aut Wwww.Jjura.uni-sb.de/
Vgl Immanuel Kant, GMS 56, Entscheidungen/pressem98/ Aus eıner Strafverfügung.

VGH_BW  l  /bettelvb.html, nter ern, In SOS Mıtmensch
Konald rühwiırt, etteln Fın abgerufen (Hg.) Moment. (Gjazette für Men-

Grundrecht als Argernis, In Oolfgang Hecker, Die egelung schenrechte # 10, 1/2008, 0-14
Juridikum. Zeitschrı Im des Aufenthalts von Personen Im IN-
Rechtsstaat, 1/2007, Z nerstädtischen aum Zur rage der

»Verwaltungsgerichtshof rklärt /Zulässigkeıit VON Bettelverboten,
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